
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1991/9/4 13Os130/90
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.09.1991

Norm

StGB §302 Abs1

Rechtssatz

Zwar gehört zum Tatbestand des § 302 Abs 1 StGB kein Erfolg, dessen kausale Verknüpfung mit der Tat geprüft

werden müßte; dennoch genügt nur bei überhaupt möglicher Schädigung der bloße Vorsatz, zu schädigen (JBl

1990,597).
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